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    Verkaufsbedingungen 
 
Stand: Juli 2011 
1.0 Angebot und Auftrag 
 Unsere Angebote sind freibleibend. 
 Ein Kaufvertrag kommt erst durch schriftliche Auftragsbestätigung zustande. Von unseren Verkaufsbedingungen 

abweichende Bezugsbedingungen des Bestellers sind nur verbindlich, wenn und soweit dieselben von uns schriftlich 
bestätigt werden. 

 Wie branchenüblich behalten wir uns bis zu 10% Mehr- oder Minderlieferung vor. 

2.0 Preise und Versand 
 Unsere Preise verstehen sich ab Werk, ausschließlich Verpackung und MwSt. Die Verpackung wird zum 

Selbstkostenpreis berechnet. Bei Versand in nicht EU-Mitgliedsstaaten zzgl. ATLAS-Gebühr. 
 Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Käufers. 

3.0 Zahlungsbedingungen 
 Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum mit 2% Skonto oder innerhalb  

30 Tagen rein netto.  
 Die Rechnung wird unter dem Tag der Lieferung oder, bei Holschulden, unter dem Tag der Lieferbereitschaft 

ausgestellt. Bei Zahlungsüberschreitungen mahnen wir die Zahlungen an. 
 Ab dem 31. Tag fallen Fälligkeitszinsen in Höhe von 5% ohne Mahnung und ab Mahnung Verzugszinsen in Höhe 

unseres aktuellen Kontokorrentkredits an. Für weitergehende Mahnungen werden Mehrkosten in Höhe von € 15.- je 
Mahnung erhoben. 

 Der Besteller kann nur mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderung aufrechnen. 

4.0 Lieferfrist 
 Die Lieferfrist läuft vom Zeitpunkt der Druckgenehmigung an. 
 Wird eine vereinbarte Lieferfrist von uns überschritten, so kann der Besteller nach Ablauf einer von ihm zu setzenden  

angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurücktreten. 
 Weitere Ansprüche, insbesondere Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn, der Liefer- 

verzug beruht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit; auch in diesem Fall wird der Schadensersatzanspruch der 
Höhe nach begrenzt durch den Auftragswert abzüglich erbrachter Vorleistungen (Teilleistungen). 

 In Fällen höherer Gewalt, bei Streik, Aussperrung und allgemeinen Versorgungsschwierigkeiten ruht die  
Lieferfrist für die Dauer dieser Umstände. 

5.0 Eigentumsvorbehalt 
 Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. 
 Eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung ist nicht gestattet, es sei denn, wir hätten vorher schriftlich  

zugestimmt. 
 Wird die Ware durch Dritte gepfändet, so muss der Besteller dies uns unverzüglich mitteilen. 
 Der Besteller darf die Ware im Rahmen seines Geschäftsbetriebes veräußern. Er tritt schon jetzt die mit der  

Veräußerung der Ware entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der Ware an uns ab. 

6.0 Gewährleistung 
 Mängel, zu denen auch das Fehlen zugesicherter Eigenschaften gehört, sind innerhalb einer Frist von 14  

Tagen nach Empfang der Ware bei uns schriftlich anzuzeigen. Andernfalls sind sämtliche Gewährleistungs- 
ansprüche erloschen. Bei Mängeln der Ware oder Fehlen zugesicherter Eigenschaften beschränken sich die 
Gewährleistungsansprüche nach unserer Wahl auf eine kostenlose Nachlieferung oder Nachbesserung. 

 Schlägt die Nachbesserung oder Ersatzlieferung fehl, so hat der Besteller das Recht, entweder Herabsetzung  
des Kaufpreises oder Rückgängigmachung des Kaufvertrages zu verlangen. 

 Darüber hinausgehende Ansprüche jeglicher Art, insbesondere Schadensersatzansprüche, sind ausge- 
schlossen. 

7.0 Korrektur 
 Satz- und Zeichenfehler werden kostenlos berichtigt. Von uns nicht verschuldete oder in Abweichung  

von der Druckvorlage erforderliche Abänderungen werden nach der dafür aufgewendeten Zeit berechnet. 

8.0 Schutzrechte 
 An unseren Zeichnungen, Mustern und Modellen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen  

Dritten ohne ausdrückliche Genehmigung nicht zugänglich gemacht werden. Wir verpflichten uns, Urheberrechte an 
Zeichnungen, Mustern oder Modellen der Besteller zu respektieren. Falls wir nach Zeichnungen, Mustern oder Modellen 
des Bestellers liefern, haftet der Besteller für evtl. Verletzungen von Schutzrechten Dritter. 

 Reinzeichnungen, Filme, Druckplatten und Werkzeuge für Sonderanfertigungen verbleiben unser Eigentum, auch  
wenn sich der Besteller an den Herstellungskosten beteiligt hat. 

9.0 Gerichtsstand und Erfüllungsort 
 Gerichtsstand und Erfüllungsort ist 73728 Esslingen am Neckar. 

10.0 Sonstiges 
 Es gilt deutsches Recht. Sollte die eine oder andere Bestimmung unserer Verkaufsbedingungen unwirksam sein,  

so lässt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. 


